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Nr. 143 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 
Gz: 41-545/2025 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 13.11.2025 unter dem Aktenzeichen 41 – 545/2025 
folgenden Bescheid erlassen: 
 

I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den 
nachstehenden Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die 
Bauvorlagen sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Als Antragstellerin haben Sie die Kosten des Verfahrens zu 
tragen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts und des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzu-

legen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
(www.landkreis-wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.  
 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 13.11.2025 
Landratsamt Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge 
 

gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 
 
 
 

Nr. 144 
 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

 
Dorferneuerung Thiersheim-Süd 
Markt Thiersheim, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 
Gz. L-A 7566-1003 
 
Gemeinsame Bekanntmachung für die Stadt Arzberg, die Stadt 
Hohenberg  a. d. Eger, den Markt Thiersheim, den Markt Thier-
stein und die Gemeinde Höchstädt i. F. 
 
 
S c h l u s s f e s t s t e l l u n g  

Das Verfahren Thiersheim-Süd wird abgeschlossen 

(§ 149 Flurbereinigungsgesetz). 

Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Betei-

ligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfah-

ren hätten berücksichtigt werden müssen. 

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Thiersheim-Süd sind ab-

geschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der Zustellung 

der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung. 

Bauantrag 
Errichtung eines Mobilfunkmastes; Höhe 
von ca. 45 m 

 -digitaler Bauantrag- 
Grundstück Fl. Nr. 713 
 Gemarkung Bernstein 
Bauherr ATC Germany Holdings GmbH 
 Balcke-Dürr-Allee 7,40882 Ratingen 

http://www.vgh.bayern.de/
http://www.landkreis-wunsiedel.de/
http://www.vgh.bayern.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 

ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg 

(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) 

eingelegt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 

Hinweis: 
 

 Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von 

vier Monaten nach dem Zeitpunkt dieser 

öffentlichen Bekanntmachung auch auf der 

Internetseite des Amtes für Ländliche Ent-

wicklung Oberfranken auf der Seite Projekte 

in Oberfranken unter 

 

„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneu-

ordnungen und Dorferneuerungen“ eingese-

hen werden.  

(https://www.ale-

oberfranken.bayern.de/137278/index.php) 

 

Bamberg, 23.09.2025 

 

gez. Winkler, Ltd. Baudirektor 
 
 
 

Nr. 145 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG 
 
Genehmigungsverfahren nach § 68 Abs. 2 WHG, Scherdel Med-
Tec Röslau GmbH, Az.: 43-6413 
 
Umverlegung eines verrohrten Gewässerabschnittes im Zuge des 
Hallenneubaus zur Produktionserweiterung auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 3102/7 Gmkg. Grün 
________________________________________________________ 

I. Aktenvermerk 
 
A. Sachverhalt 
Die Firma Scherdel MedTec Röslau GmbH (Scherdelstraße 2, 95615 
Marktredwitz) hat eine Genehmigung nach § 67 Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 
68 WHG für die Verlegung eines verrohrten Gewässerabschnittes 
(namenlos, Gewässer III. Ordnung) auf dem Grundstück Fl.-Nr. 3102/7 
Gmkg. Grün, Gemeinde Röslau beantragt.  

Die Firma plant die Produktionserweiterung in Röslau. Dafür soll auf 
dem genannten Grundstück ein neues Gebäude (Halle) entstehen. 
Das auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser, sowie Regen-
wasser der Verkehrsflächen werden in die öffentliche Kanalisation 
(Mischsystem) eingeleitet. 
Das zu erwartende Niederschlagswasser der Dachflächen wird in das 
verrohrte Oberflächengewässer eingeleitet. Hierfür ist die beantragte 
Umverlegung und Umgestaltung des Gewässerabschnittes erforder-
lich. 
 
B. Anwendbare Vorschriften 
Gemäß § 5 UVPG wird auf Grundlage der Angaben des Vorhabenträ-
gers sowie eigener Informationen geprüft, ob nach den §§ 6 bis 14 
UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht oder nicht.  
 
Ausbaumaßnahmen, die nicht von Nummer 13.18.2 (naturnaher Aus-
bau von Bächen, Gräben, Rückhaltebecken und Teichen, kleinräumige 
naturnahe Umgestaltungen, wie die Beseitigung von Bach- und Gra-
benverrohrungen, Verlegung von Straßenseitengräben in der bebau-
ten Ortslage und ihre kleinräumige Verrohrung, Umsetzung von Kies-
bänken in Gewässern) erfasst sind und soweit es sich nicht um Aus-
baumaßnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes handelt, die 
von den Nummern 13.1 bis 13.17 erfasste sind, stellen nach Nr. 
13.18.1 Spalte 2 Buchstabe A der Anlage 1 zum UVPG ein Vorhaben 
dar, für das eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 
7 i. V. m. § 5 UVPG vorgesehen ist. 
 
Für Neuvorhaben ist gemäß § 7 UVPG die Vorprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 7 Absatz 1 UVPG wird die allgemeine Vorprüfung als über-
schlägige Prüfung gemäß der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien 
durchgeführt. Eine UVP-Pflicht besteht dann, wenn das Neuvorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei 
der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  
 
Bei der Vorprüfung wird berücksichtigt, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des Stan-
dortes oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich 
ausgeschlossen werden.  
 
Anhand der Antragsunterlagen wurde die Vorprüfung nach § 7 UVPG 
vom Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge durchgeführt. 
 
C. Vorprüfung des Einzelfalls 
Die allgemeine Vorprüfung wird nach § 7 Absatz 1 UVPG als über-
schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 
aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das 
Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 
bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Bezüglich der zu prüfenden Kriterien gemäß Anlage 3 zum UVPG und 
die Einschätzung der Erheblichkeit wird auf die beigefügte Anlage 
(Ausführungen des Antragstellers) verwiesen. 
 
D. Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG i. V. m. § 5 
UVPG hat nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 
Kriterien nach Anlage 3 UVPG ergeben, dass durch das beantragte 
Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten 
sind, so dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
UVPG, § 7 Abs. 3 UVPG). 
 
Das Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung ist gemäß § 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG öffentlich bekannt zu machen. 
 
Wunsiedel, den 03.11.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
 

gez. Sellnow, GBL 4 
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Nr. 145 
 
Gemeinde Höchstädt i.Fichtelgebirge 
 
Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stell-

plätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
Die Gemeinde Höchstädt i.Fichtelgebirge erlässt auf Grund des 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die 
§§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 619) folgende Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich  

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindege-
biet Höchstädt i.Fichtelgebirge. Ausgenommen sind, wenn sie zu 
Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, ha-
ben Vorrang vor den Regelungen dieser Satzung. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsver-
kehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. 
Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplät-
ze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr 
zu erwarten ist.  
 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die 
Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufge-
führt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze aufgrund einer ver-
gleichbaren Nutzung zu ermitteln. 
 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bauli-
chen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die 
Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nut-
zungsarten ermittelt.  
 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist abzurunden. Bei baulichen 
Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.  
 

§ 3  
Herstellung und Ablöse der Stellplätze  

 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind 
auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der 
Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Ein Grundstück liegt in der 
Nähe des Baugrundstücks, wenn es fußläufig nicht weiter als 100m 
vom Baugrundstück entfernt ist. Bei Herstellung der Stellplätze auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist 
dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  
 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder meh-
rere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten 
(Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftre-
ten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umge-
bung zu erwarten sind. Die Stellplätze dürfen nicht hintereinander 
angeordnet sein.  
Die Stellplätze müssen durch die Bauvorlagen nachgewiesen werden 
und mit der Fertigstellung der baulichen Anlage zur Verfügung stehen. 

(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf 
dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich 
ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf 
Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstel-
lung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber 
der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines 
solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf 
dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich 
hergestellt werden können. 
Der Ablösevertrag ist vor der Erteilung der Baugenehmigung bzw. vor 
Erklärung der Genehmigungsfreistellung abzuschließen. Die Höhe des 
Ablösebetrages wird durch einen Beschluss des Gemeinderates fest-
gelegt. Der Betrag ist mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig und 
muss von der Gemeinde Höchstädt i. F. für Maßnahmen gemäß Art. 
47 Abs. 4 Bayerische Bauordnung verwendet werden. 
 

§ 4  
Anforderungen an die Herstellung 

 
(1) Für Stellplätze und Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
(Länge, Breite) der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gara-
gen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhän-
gigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.  
 

§ 5  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden.  
 

§ 6  
Schlussbestimmungen  

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Höchstädt, 22.10.2025 
Gemeinde Höchstädt i.Fichtelgebirge 
 

gez. Bauer, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 147 
 
Stadt Kirchenlamitz 
 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt die Stadt Kirchenlamitz folgende 
 

Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung – HStS) 

vom 06.11.2025 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadtgebiet 
unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei ist das Halten von 
 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a) Hunden in Tierhandlungen, 

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken 
gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem 
Zwecke gehalten werden, 
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2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-
Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe 
oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durch-
führung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben die-
nen, 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden, 

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder 
berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden, 

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen 
bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen, 

8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und 
Zuverlässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestan-
den haben, als sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem 
Hundegespann Mitglied in der Bayerischen ASP-Kadaver-
Suchhunde-Bereitschaftsstaffel des Landesamts für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sind und für die Vorbeugung vor be-
ziehungsweise Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur 
Verfügung stehen. 

9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind. 

 
§ 3 

Steuerschuldner; Haftung 
 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer 

einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haus-
halts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hunde-
halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung ge-
nommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in ei-
nem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenommenen Hunde gel-
ten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 
 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hun-
de, so sind sie Gesamtschuldner. 
 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer. 

 
§ 4 

Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung 
 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger 

als drei aufeinanderfolgenden Monaten im Kalenderjahr erfüllt 
werden. 
 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und 
nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer 
Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für 
den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle 
eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, 
entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes 
eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Diffe-
renz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem 
Steuersatz, der für den verstorbenen oder veräußerten Hund ge-
golten hat. 

 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 

Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalenderjah-
res bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die 
erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hunde-
halter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. 
²Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt 
für jeden Hund     60,00 € 
für jeden Kampfhund  600,00 €. 

 
(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-

scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. 
2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Ver-
ordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefähr-
lichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie de-
ren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 

 
§ 6 

Steuerermäßigungen 
 
(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  

 
1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein 

Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m Luftlinie 
von jedem anderen Wohngebäude entfernt ist.  

 
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-

bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung, tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

 
2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind sowohl 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 
Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 

 
(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-

ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Hal-
ter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die 
Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel des 
Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die ers-
ten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt. 

 
§ 7 

Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung (Steuervergünstigung) 

 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 

ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-
raussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 
 

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 
9 und keine Steuerermäßigung gewährt. 

 
§ 8 

Entstehung der Steuerpflicht 
 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres 
oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf des Kalenderjahres 
verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand 
verwirklicht wird. 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer 
fällig am 15. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 
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§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 

eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter 
und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage 
geeigneter Nachweise der Stadt melden.  
 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des 
Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter 
Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 
erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise 
der Gemeinde melden. 

 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 

Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, ei-
nem Beauftragten der Stadt die Steuermarke auf Verlangen vorzu-
zeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem 
Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.  
 

(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Stadt abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder 
tot ist, oder wenn der Halter aus der Stadt weggezogen ist. 2Mit 
der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteu-
ermarke an die Gemeinde zurückzugeben.  

 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuer-

ermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Monats 
nach Wegfall anzuzeigen.  

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung für die Erhebung der Hundesteuer vom 10. De-
zember 2021 außer Kraft. 
 
 
Kirchenlamitz, den 07.11.2025 
Stadt Kirchenlamitz 
 
 

gez. Büttner, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 148 
 
Stadt Schönwald 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 
BauGB 
Stadt Schönwald 
für die 4. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 30 
„Südlicher Pfaffenberg“. 
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 13.11.2025 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die 4. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 
30 „Südlicher Pfaffenberg“ beschlossen. 
 
Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 
785/11, 1/0, 759/2 und 208/4 der Gemarkung Schönwald an der Fried-
hofstraße. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung kann im 
Rathaus, Anschrift: Schulstraße 6, 95173 Schönwald, während folgen-
der Zeiten 
 
 
 

Montag:   8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Dienstag:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Mittwoch:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstag:             14:00 Uhr – 17.30 Uhr 
Freitag:   8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
bzw. auf der Internetseite der Gemeinde unter 
https://stadtschoenwald.de/ eingesehen werden. 
 
Verfahrensart 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB geändert und erweitert.  
Eine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB wird nicht durchge-
führt. 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Es ist beabsichtigt, einen Standort für den Neubau einer Kindertages-
stätte festzusetzen. 
 
Schönwald, 14.11.2025 
 

gez- Jaschke, Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 149 
 
Stadt Schönwald 
 

Bekanntmachung der Veröffentlichung 

Bekanntmachung der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Stadt Schönwald 
 
Die 4. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 30 
„Südlicher Pfaffenberg“.  
 
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 13.11.2025 den Entwurf der 4. 
Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 30 „Südlicher 
Pfaffenberg“ gebilligt. 
 
Der Entwurf der 4. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans 
Nr. 30 „Südlicher Pfaffenberg“ für das nachfolgende Gebiet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__3.html
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und die Begründung werden im Internet unter 
https://stadtschoenwald.de/rathaus/informationen/ vom 21.11.2025 bis 
einschließlich 22.12.2025 veröffentlicht.  
 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden folgende andere 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten vorgehalten: Öffentliche 
Auslegung im Rathaus, Bauamt, Anschrift: Schulstraße 6, 95173 
Schönwald, während folgender Zeiten  
 
Montag:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr,  
Dienstag   8:00 Uhr – 12:00 Uhr,  
Mittwoch:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr,  
Donnerstag:              14:00 Uhr – 17.30 Uhr,  
Freitag:   8:00 Uhr – 12:00 Uhr. 
 
Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an in-
fo@stadt-schoenwald.de und bei Bedarf in Textform an die Stadt 
Schönwald, Schulstr. 6, 95173 Schönwald oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift abgegeben werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die 4. Änderung und 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplans Nr. 30 „Südlicher Pfaffenberg“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Stadt Schönwald den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 4. Ände-
rung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 30 „Südlicher Pfaf-
fenberg“ nicht von Bedeutung ist. 
Bei vorliegendem Verfahren wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden (§ 13 Abs. 3 S 1 BauGB; § 13a Abs. 2 BauGB). 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter 
https://stadtschoenwald.de/rathaus/informationen/ eingestellt. 
 
Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 

Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB 

und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-

derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 

Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 

Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls veröffentlicht ist. 

 
Schönwald, 14.11.2025 
 

gez- Jaschke, Bürgermeister 

Nr. 150 
 
Stadt Schönwald 
 
Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Schönwald 
 
Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Stadt Schönwald folgende 

Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Schönwald vom 13.05.2022 in der Fassung der Ersten Ände-
rungssatzung vom 09.10.2025 wie folgt geändert: 
 
1. In § 10 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a) wird „4,38 €“ durch „4,43 €“ er-

setzt 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. November 2026 in Kraft. 
 
Schönwald, 14. November 2025 
Stadt Schönwald 
 

gez. Jaschke, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 151 
 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim 
 
Kommunale Wärmeplanung der Verwaltungsgemeinschaft 
Thiersheim 
 
Offenlage des Fachgutachtens „Kommunale Wärmeplanung der 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim“ 
 
Die kommunale Wärmeplanung ist für Kommunen ein wichtiger Pro-
zess, um die Klimaschutzziele im Wärmebereich zu erreichen. Durch 
die kommunale Wärmeplanung entwickelt die Verwaltungsgemein-
schaft eine Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärme-
versorgung und trägt damit zur Erreichung des im Bayerischen Klima-
schutzgesetzes beschriebenen Ziels der Klimaneutralität bis zum Jahr 
2040 bei. 
 
Um dem Anspruch einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung entspre-
chend dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) gerecht zu werden, wird 
das Fachgutachten „Kommunale Wärmeplanung der Verwaltungsge-
meinschaft Thiersheim“ mit Informationen zu Bestands- und Potenzial-
analyse, Zielszenario 2040, der kommunalen Wärmewendestrategie, 
den Steckbriefen für die Ortsteile, der Akteursbeteiligung und weiteren 
Informationen nun offengelegt. 
Der Entwurf der kommunalen Wärmeplanung wird im Zeitraum von 
27.11.2025 bis 29.12.2025 allen Bürgern und Akteuren zur Einsicht zur 
Verfügung gestellt. 
 
Die Planunterlagen können während des Auslegungszeitraums hier 
eingesehen werden: 
 
Link: https://www.endura-projekte.de/waermeplanung-
vgthiersheim/ 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich an die 
Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim, Marktplatz 2, 95707 Thiersheim 
oder per E-Mail vorgebracht werden: bauamt@vg-thiersheim.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stadtschoenwald.de/rathaus/informationen/
https://stadtschoenwald.de/rathaus/informationen/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__3.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSG/true
https://www.endura-projekte.de/waermeplanung-thiersheim/
https://www.endura-projekte.de/waermeplanung-thiersheim/
mailto:bauamt@vg-thiersheim.de
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Nr. 152 
 
Markt Thiersheim 
 
Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stell-

plätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
Der Markt Thiersheim erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), 
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende 
Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich  

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindege-
biet Thiersheim. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken 
erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 
Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, ha-
ben Vorrang vor den Regelungen dieser Satzung. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsver-
kehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. 
Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplät-
ze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr 
zu erwarten ist.  
 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die 
Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufge-
führt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze aufgrund einer ver-
gleichbaren Nutzung zu ermitteln. 
 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bauli-
chen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die 
Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nut-
zungsarten ermittelt.  
 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist abzurunden. Bei baulichen 
Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.  
 

§ 3  
Herstellung und Ablöse der Stellplätze  

 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind 
auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der 
Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Ein Grundstück liegt in der 
Nähe des Baugrundstücks, wenn es fußläufig nicht weiter als 100m 
vom Baugrundstück entfernt ist. Bei Herstellung der Stellplätze auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist 
dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  
 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder meh-
rere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten 
(Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftre-
ten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umge-
bung zu erwarten sind. Die Stellplätze dürfen nicht hintereinander 
angeordnet sein.  
Die Stellplätze müssen durch die Bauvorlagen nachgewiesen werden 
und mit der Fertigstellung der baulichen Anlage zur Verfügung stehen. 

(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf 
dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich 
ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf 
Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstel-
lung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber 
der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines 
solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf 
dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich 
hergestellt werden können. 
Der Ablösevertrag ist vor der Erteilung der Baugenehmigung bzw. vor 
Erklärung der Genehmigungsfreistellung abzuschließen. Die Höhe des 
Ablösebetrages wird durch einen Beschluss des Gemeinderates fest-
gelegt. Der Betrag ist mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig und 
muss vom Markt Thiersheim für Maßnahmen gemäß Art. 47 Abs. 4 
Bayerische Bauordnung verwendet werden. 
 

§ 4  
Anforderungen an die Herstellung 

 
(1) Für Stellplätze und Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
(Länge, Breite) der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gara-
gen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhän-
gigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.  
 

§ 5  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden.  
 

§ 6  
Schlussbestimmungen  

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Thiersheim, 31.10.2025 
Markt Thiersheim 
 

gez. Frohmader, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 153 
 
Markt Thierstein 
 
Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stell-

plätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
 
Der Markt Thierstein erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), 
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende 
Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich  

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindege-
biet Thierstein. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfol-
gen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 
1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, ha-
ben Vorrang vor den Regelungen dieser Satzung. 
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§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsver-
kehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. 
Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplät-
ze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr 
zu erwarten ist.  
 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die 
Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufge-
führt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze aufgrund einer ver-
gleichbaren Nutzung zu ermitteln. 
 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bauli-
chen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die 
Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nut-
zungsarten ermittelt.  
 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist abzurunden. Bei baulichen 
Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.  
 

§ 3  
Herstellung und Ablöse der Stellplätze  

 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind 
auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der 
Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Ein Grundstück liegt in der 
Nähe des Baugrundstücks, wenn es fußläufig nicht weiter als 100m 
vom Baugrundstück entfernt ist. Bei Herstellung der Stellplätze auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist 
dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  
 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder meh-
rere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten 
(Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftre-
ten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umge-
bung zu erwarten sind. Die Stellplätze dürfen nicht hintereinander 
angeordnet sein.  
Die Stellplätze müssen durch die Bauvorlagen nachgewiesen werden 
und mit der Fertigstellung der baulichen Anlage zur Verfügung stehen. 
 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf 
dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich 
ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf 
Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstel-
lung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber 
der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. Die Entschei-
dung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines 
solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf 
dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich 
hergestellt werden können. 
Der Ablösevertrag ist vor der Erteilung der Baugenehmigung bzw. vor 
Erklärung der Genehmigungsfreistellung abzuschließen. Die Höhe des 
Ablösebetrages wird durch einen Beschluss des Gemeinderates fest-
gelegt. Der Betrag ist mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig und 
muss vom Markt Thierstein für Maßnahmen gemäß Art. 47 Abs. 4 
Bayerische Bauordnung verwendet werden. 
 

§ 4  
Anforderungen an die Herstellung 

 
(1) Für Stellplätze und Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
(Länge, Breite) der Verordnung über den Bau und Betrieb von Gara-
gen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhän-
gigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.  
 
 

§ 5  
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen 
zugelassen werden.  
 

§ 6  
Schlussbestimmungen  

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Thierstein, 03.11.2025 
Markt Thierstein 
 
 

gez. Schobert, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 154 
 
Verwaltungsgemeinschaft Tröstau  
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Entrichtung der Hundesteuer 2026 

 
 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Hunde, die älter 
als vier Monate sind und überwiegend im Bereich der Verwaltungsge-
meinschaft Tröstau, also den Mitgliedsgemeinden 
 

Bad Alexandersbad, 
Nagel und 

Tröstau 
 

mit den dazugehörigen Ortsteilen gehalten werden, beim Steueramt 
der Verwaltungs-gemeinschaft Tröstau, Hauptstraße 6, 95709 
Tröstau, Erdgeschoß Zimmer-Nr. E. 05, anzumelden sind.  
 
Alle Hundebesitzer werden gebeten, die Hundemarke am Halsband 
des Hundes anzubringen. 
 
Die Hundesteuer wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Zustellung dieses Abgabebescheides bzw. zum 01.04.2026 zur 
Zahlung fällig. 
 

Der Bescheid über Hundesteuer gilt, wenn er eine Festsetzung für das 
lfd. Jahr enthält, auch für die künftigen Jahre, soweit er nicht durch 
einen neuen Bescheid für das laufende Jahr ersetzt wird. 
 
Die Fälligkeit für das Jahr 2026 und zukünftige Jahre wird jeweils 
auf den 01.04. festgesetzt. 
 
 
Tröstau, den 17.11.2025 
Verwaltungsgemeinschaft Tröstau 
 
 

gez. Voit, Helmut Voit, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Nr. 155 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Arzberger Gruppe 
 

1. Änderungssatzung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-

satzung (BGS/WAS) 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der  

Arzberger Gruppe 
 

Vom 11. November 2025 
 
Auf Grund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Arzberger Grup-
pe durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 10. November 
2025 folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Arzberger Gruppe – 
Körperschaft des öffentlichen Rechts – vom  
09. November 2022 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 9 a Abs. 2 Grundgebühr erhält folgende Fassung: 
 
„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss (Q3) 
 

Dauerdurchfluss in 
(Q3) in m³/h 

Zählergrundgebühr im 
Jahr (netto) 

Zählergrundgebühr 
im Jahr (brutto) 

bis 4      96,00 €/Jahr   102,72 €/Jahr 

bis 10    112,00 €/Jahr   119,84 €/Jahr 

bis 16    208,00 €/Jahr    222,56 €/Jahr 

Über 16 1.024,00 €/Jahr 1.095,68 €/Jahr 

„ 
 

2. § 10 Abs. 1 Satz 2 Verbrauchsgebühr wird die Angabe „2,25 

€ (netto) pro Kubikmeter entnommenen Wassers“ durch die 

Angabe „2,70 € (netto) pro Kubikmeter entnommenen Was-

sers“ ersetzt. 

 
§ 2 

 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft 
 
Schirnding, den 11.11.2025 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Arzberger Gruppe 
 
 

gez. Karin Fleischer, Verbandsvorsitzende 
 


